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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1968

Norm

ZPO §472

Rechtssatz

Die bloße schriftliche Mitteilung an den Gegner "Mein Mandant wird

das ergangene Urteil . . . . nicht bekämpfen" stellt noch keinen

Rechtsmittelverzicht dar.

Entscheidungstexte

6 Ob 151/68

Entscheidungstext OGH 03.07.1968 6 Ob 151/68

3 Ob 161/74

Entscheidungstext OGH 30.08.1974 3 Ob 161/74

Beisatz: Rechtsmittelverzicht hier bejaht, weil weiterer Satz unzweifelhaft ergab, daß sich die Partei mit dem

Ersturteil bereits abgefunden hat und daher von ihrem Recht auf Erhebung einer Berufung keinen Gebrauch

macht. (T1) Veröff: EvBl 1975/50 S 102
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